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Dabei ist es nicht erforderlich, daß e r  seine Berechtigung zur Aus
übung einer staatlichen Befugnis ausdrücklich behauptet, es genügt 
vielm ehr, daß er durch sein A uftreten  den Eindruck erweckt, er sei 
dazu berechtigt. Auch eine m it der A usübung einer staatlichen F unk
tion betrau te Person kann, und zw ar im F alle der A usübung nicht zu 
ihrem  Aufgabenbereich gehöriger staatlicher Befugnisse, T äter sein.

b) Auch die Vorspiegelung, T räger überhaupt nicht ex isten ter staatlicher 
Befugnisse zu sein, erfü llt bei gleichzeitiger V ornahm e entsprechender 
H andlungen den Tatbestand.

c) Anm aßung staatlicher Befugnisse besteht schließlich auch darin, daß 
ein N ichtberechtigter eine nu r m it staatlicher Erm ächtigung zulässige 
H andlung vom im m t (z. B. Durchsuchung eines W ohnraumes), ohne die 
staatliche Befugnis hierzu vorzuspiegeln.
In all diesen Fällen braucht die der angem aßten Befugnis en tspre

chende H andlung nicht zu Ende geführt zu sein, es genügt, wenn mit* ihrer 
A usführung begonnen w urde. Es m uß sich jedoch im m er um staatliche 
Befugnisse handeln. Die unberechtigte Ausübung gesellschaftlichen Orga
nisationen oder Organen übertragenen Funktionen werden nicht eifaßt.

2. Nach Abs. 2 w ird das unbefugte Tragen der Uniform en staatlicher 
Organe oder Einrichtungen bestraft. N ur staatliche Uniformen sind

gemeint, nicht Phantasieuniform en. Jedoch ist auch das Tragen auslän
discher Uniform en erfaßt. S tra fbar ist nu r das Tragen, nicht der bloße 
Besitz staatlicher Uniformen.

Eine S trafta t liegt n u r vor, w enn die H andlung zur Beeinträchtigung 
der ordnungsgem äßen Tätigkeit staatlicher Organe oder der Rechte der 
Bürger geführt hat.

3. Die Anm aßung staatlicher Befugnisse ist Vorsatzdelikt. Bei Abs. 1 
muß der Vorsatz insbesondere das Wissen über die unbefugte Aus

übung einer staatlichen Funktion bzw. die V ornahm e einer nur kraft 
staatlicher Erm ächtigung zulässigen H andlung umfassen.

4. Tateinheit, insbes. bei H andlungen nach Abs. 1 ist denkbar m it 
Nötigung (§ 129), E rpressung (§ 127), H ausfriedensbruch (§ 134 Abs. 2)

und Betrug (§ 178).

3. A b s c h n i t t  

Straftaten gegen die Rechtspflege
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Unterlassung der Anzeige
(1) W er von dem Vorhaben, der V orbereitung oder der 

A usführung


